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Kurztitel 

Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR) 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 138/1961 

Typ 

Vertrag – Multilateral 

§/Artikel/Anlage 

Art. 9 

Inkrafttretensdatum 

02.07.1961 

Index 

99/02 Personen- und Gütertransport auf der Straße 

Text 

A r t i ke l  9 

1. Der Frachtbrief dient bis zum Beweise des Gegenteils als Nachweis für den Abschluß und Inhalt 
des Beförderungsvertrages sowie für die Übernahme des Gutes durch den Frachtführer. 

2. Sofern der Frachtbrief keine mit Gründen versehenen Vorbehalte des Frachtführers aufweist, wird 
bis zum Beweise des Gegenteils vermutet, daß das Gut und seine Verpackung bei der Übernahme durch 
den Frachtführer äußerlich in gutem Zustande waren und daß die Anzahl der Frachtstücke und ihre 
Zeichen und Nummern mit den Angaben im Frachtbrief übereinstimmten. 
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